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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Raucherwaren
stärker belasten?
Verzicht auf AHV-
Rente?

Warum werde« trotz AHV-
F/nanzierMr/gs/udcen uncZ «acZ/-

gewiesener ScZîâcZZzcZî/ce/t des

TabaA:rawc/rens die FaucZ?er-

waren nicht encfZzcZî zn^wnsten
der AHV-Kasse steweriicZr was-
siv meZzrheZastet? Wäre es zw-

dem mögZicZ?, hei einer «äcZzste«

Revision oder sogar vorher dem

Gedan/cen ZZechnwng zw tragen,
dass die iiher einer zw hestim-
menden £i«Zcommens,gre«ze Zie-

genden AhZl/-ßeziiger ermuntert
werden, grosszügigerweise ganz
oder teiZweise auf ihre AHV-
Sente zu verzichten?

Die Leistungen der AHV wer-
den nach Art. 102 AHVG
durch die folgenden vier
Quellen finanziert:

• die Beiträge der Versicher-
ten und der Arbeitgeber

• den Beitrag des Bundes
• die Zinsen des Ausgleichs-

fonds
• die Einnahmen aus dem

Rückgriff auf haftpflichtige
Dritte.

Art. 104 AHVG sieht vor, dass

der «Bund seinen Beitrag
vorab aus dem Ertrag der Ab-

gaben auf Tabak und ge-
brannten Wassern» leistet.
Während vor langer Zeit der

Bundesbeitrag weitestge-
hend mit diesen Erträgen ge-
deckt werden konnte, genü-
gen diese Quellen heute bei
weitem nicht mehr. Eine all-
fällige Erhöhung der erwähn-
ten Abgaben kommt daher
nicht in erster Linie der AHV
zugute, sondern dient ledig-
lieh dazu, den allgemeinen
Bundeshaushalt etwas zu sa-
nieren.

Es erscheint mir problema-
tisch, wenn Versicherte in bes-

seren wirtschaftlichen Ver-
hältnissen unter Hinweis auf
die prekäre Finanzlage der
AHV offiziell ermuntert wer-
den sollten, «grosszügiger-
weise auf ihre AHV-Rente zu
verzichten». Auch frage ich
mich, wie weit einem solchen
Hinweis gefolgt würde.

In diesem Zusammenhang
weise ich darauf hin, dass ge-
rade Besserverdienende we-

gen der unbegrenzten Bei-

tragspflicht teilweise wesent-

wz7/z mw7/er

scÄöwewforg

FV//i/7eHgZ>«n

RoZZs/f'i/iZe

»«</ /fi(/sgerä/e
/ür Be/iinderte

W/rje/s/rassp S

C//-SS24 .S'cZiÖHe/i/xTg
Te/e/bH 0//70S // 53
7e/e/o.v 0//783 20 26

lieh höhere Beiträge leisten,
als versicherungsmässig für
sie nötig war; darin liegt ja
eines der stärksten Solida-
ritätselemente unserer AHV.
Im weiteren können auch re-
lativ wohlhabende Personen
im Falle von Krankheit oder

Pflegebedürftigkeit sehr wohl
auf eine AHV angewiesen
sein. Zudem wird die AHV-
Rente zu 100% besteuert, was
gerade beim höheren Ein-
kommen zu entsprechend
höheren Steuern für den
Staat führt.

Schliesslich ist zu beach-
ten, dass sowohl die Beiträge
als auch die Leistungen der
AHV im Gesetz abschliessend
umschrieben sind. Ob bei
Übernahme Ihres Vorschla-
ges die unbegrenzte Beitrags-
pflicht aufrechterhalten wer-
den könnte, ist mehr als frag-
lieh. Eine Begrenzung der bei-

tragspflichtigen Einkommen
würde jedoch zu wesentlich
stärkeren Verlusten führen
als die heutige Ausrichtung
der AHV-Rente.

AHV-Beitragslücken
Meine TocZrter Zzat mit 78 /aZn

ren ^eZreiratet und eine Toc/rter

gebore«. NacZr 7 0 /aZrren wurde

dieEZze^escZn'etZen. Dann arfrei-
tele sie wäZrrencZ einiger /aZîre,

ist zur Zeit arbeitslos und Zebf

aZZein mit iZzrem Kind. Sie ist
von der .Fürsorge aZ?Zzä«gig. Hat
meine TocZrter etwa scZro/! ver/o-

rene AHV-Beifrags/aZrre? ZCönn-

te man diese «acZîzaZden?

Die AHV-Beitragspflicht
Bei der AHV ist die Dauer der

Beitragspflicht differenziert
geregelt und beginnt immer
auf ein Kalenderjahr:
• Keine Beitragspflicht be-
steht bis 31. Dezember nach
erfülltem 17. Altersjähr.
• Eine auf Erwerbstätige be-
schränkte Beitragspflicht be-
steht vom 1. Januar nach er-
fülltem 17. Altersjahr bis zum
31. Dezember nach erfülltem

20. Altersjahr, in dieser Peri-
ode sind AHV-Beiträge nur
geschuldet, wenn und soweit
ein Erwerbseinkommen er-
zielt wird.
• Die generelle Beitrags-
pflicht für die ganze Bevölke-

rung, also einschliesslich
nichterwerbstätige Personen

(zum Beispiel Studierende,
Hausfrauen, nichterwerbs-
tätige Geschiedene, ausge-
steuerte Arbeitslose, vorzeitig
Pensionierte usw.) dauert
vom 1. Januar nach erfülltem
20. Altersjahr bis zum or-
dentlichen AHV-Rentenalter.
Um Beitragslücken vermei-
den zu können, müssen in
dieser Periode jedes Jahr die

gesetzlichen Beiträge, minde-
stens jedoch der Minimalbei-
trag (ab 1996: 390 Franken)
entrichtet werden.

Eine Beitragspflicht im
AHV-Rentenalter besteht nur,
wenn allfällige Erwerbsein-
kommen von mehr als dem

Freibetrag von jeweils 1400
Franken im Monat bzw.
16800 Franken im Jahr (Wer-
te 1996) erzielt werden.

Meldepflicht der Beitrags-
Pflichtigen beachten
Da die Ausgleichskassen kei-
ne Kenntnis von der Situa-
tion der einzelnen Versicher-
ten haben können, ist es

wichtig, dass sich Beitrags-
Pflichtige, die von der AHV
nicht erfasst sind, bei der
AHV-Zweigstelle des Wohn-
ortes melden. Nur so können
spätere Beitragslücken ver-
mieden werden!

Auszug aus den Individuellen
Konten der AHV
Eine verbindliche Auskunft
über allfällige Beitragslücken
ist nur möglich aufgrund
eines Auszuges aus den In-
dividuellen Konten (IK), die
für jede versicherte Person

von den verschiedenen Aus-

gleichskassen geführt wer-
den, bei denen jeweils Bei-

träge abgerechnet wurden.
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Ein solcher Auszug kann
• kostenlos separat bei jeder
einzelnen kontenführenden
Ausgleichskasse oder aber
• gegen eine Kostenbeteiii-

gung von 12 Franken über ei-

ne einzige kontenführende
Ausgleichskasse
verlangt werden. Die Num-
mern der im Einzelfall kon-
tenführenden Ausgleichskas-
sen sind auf dem persönli-
chen AHV-Ausweis aufge-
führt; Namen und Adressen
der Ausgleichskassen finden
Sie auf den letzten Seiten je-
des offiziellen Telefonbuches.
Der IK-Auszug muss grund-
sätzlich von den Versicherten
persönlich verlangt werden
und wird an die Versicherten
zugestellt, um die Zustellung
an Unberechtigte auszu-
schliessen.

Wenn eine verbindliche
Abklärung getroffen werden
soll, gebe ich dem kosten-
Pflichtigen Auszug auf jeden
Fall den Vorzug, weil dadurch
die IK bei den einzelnen Aus-

gleichskassen grundsätzlich
in gleicher Weise wie bei der

Berechnung einer Rente zu-
sammengestellt werden. Die
dafür nötigen 12 Franken
sind ein Kostenbeitrag, der
sich sehr lohnt, wenn es

darum geht, Versicherungs-
lücken auszuschliessen.

Nachzahlung von
AHV-Beiträgen
Gesetzlich geschuldete AHV-

Beiträge der obligatorischen
AHV können grundsätzlich
innert fünf Jahren nachbe-
zahlt werden. Demgegenüber
bestehen bei der freiwilligen
Versicherung für Ausland-
schweizer nur sehr be-
schränkte Möglichkeiten der

Nachzahlung von Beiträgen
innerhalb von höchstens
einem Jahr und nur, solange
sich der Wohnsitz im Aus-
land befindet.

Beitragspflicht Ihrer Tochter
Auch wenn aufgrund Ihrer
Schilderung keine abschlies-
sende Beurteilung möglich
ist, kann grundsätzlich ange-
nommen werden, dass Ihrer
Tochter für die AHV bis heu-
te keine Beitragslücken ent-
standen sein dürften:
• Ihre Tochter hat bereits vor
Vollendung des 20. Altersjah-
res geheiratet. Da ihr Ehe-

mann offensichtlich bei der
AHV versichert war, sind für
Ihre Tochter während der Ehe

keine Beitragslücken entstan-
den, da sie als nichterwerbs-
tätige Ehefrau eines Versi-
cherten von der Beitrags-
pflicht befreit war.
• Aufgrund der Erwerbstätig-
keit nach der Scheidung
musste Ihre Tochter dem Ein-
kommen entsprechende eige-
ne AHV-Beiträge leisten, so

dass auch aus dieser Zeit
keine Beitragslücken ent-
standen sein dürften.
• Ihre Tochter ist auch als

Nichterwerbstätige nach der

Scheidung AHV-beitrags-
pflichtig; sofern aufgrund der
früheren Erwerbstätigkeit al-
lenfalls Taggelder der Arbeits-
losenversicherung bezogen
werden konnten, wurden für
diese Zeit auf den Taggeldern
ebenfalls AHV-Beiträge abge-
rechnet. - Während des Be-

zugs von Leistungen der
Sozialhilfe («Fürsorge») ist
anzunehmen, dass das zu-
ständige Sozialamt auf die
persönliche AHV-Beitrags-
pflicht hingewiesen und bei
der Unterstützung die per-
sönlichen AHV-Beiträge be-

rücksichtigt hat, wenn kein
Beitragserlass nach Art. 11

AHVG in Frage kommt.
Wenn Sie völlige Sicher-

heit wünschen, müssen Sie

Ihrer Tochter empfehlen,
einen entsprechenden IK-
Auszug zu verlangen.

Dr. zur. Rudolf Tuor

So re/sen Sie:

Cor: Jeden Freitagabend

vom 5.4. bis 11.10.

Flug: Jeden Samstag vom 6.4.

bis 12.10. Direktflug ab Zürich

ab Fr. 580.-

Sc/inuppcrre/se

4 'ATage ab Fr. 385.-
"* Hotel Meridiana ZF, DZ,

Ostern: Do 4.-Mo 8.4. Fr. 445.-

Auffahrt: Mi 15.-So 19.5. Fr. 385.-

inkl. Carfahrt

| fftr fenenorfe: |

Marina di Campo der attrak-

tivste Ort der Insel.

Cavoli - der wärmste Ort der Insel

FrüW/ng Sonderangebot/

8 Tage für Fr. 595.-
Cor: Jeden Freitagabend vom

5.4. bis 9.6. F/ug:Jeden Samstag

vom 6.4. bis 8.6. + 440.- Hotel

Meridiana ***, DZ, ZF, Ausflüge,

Reiseleitung. Z Tage Verlängerung

+ Fr. 325.—/Person (Car)

/füren in (/ngar/i preiswert und wohltuend

Car: Jeden Freitagabend ab 26.1.-

27.12. mit dem EUROBUS.

Im Car grosser Sitzabsland,

Hostessenbetreuung.

Flug: Jeden Samstag ab 30.3.-

23.11. Direktflug mit crossair
Zürich-Heviz beim Plattensee.

| /br Vorfei): 1

Kuren: Moderne Einrichtungen and

beste Betreuung durch Fachärzte im

Hotel, spürbare Besserung bei mehr als

2/3 aller Kurgäste. Schönhe'itswochen

uvm. In allen Hotels spricht man Deutsch.

Günstige Nebenkosten: Speisen

und Getränke sind preiswert (halbe

Schweizerpreise)

Zahnbehandlungen: Jedes Kur-Hotel

verfügt über eine Zahnpraxis. Die

Bebandlungen sind einwandfrei und

wesentlich günstiger als bei uns.

| fhre Kurorte: ]
Heilsame Thermalquellen, modernste

Hotels

Ver/angen S/e unser Ungarn Programm.

I Woche, Busreise, DZ, VS, Pension Schweizer Haus **, Héviz

01 - 444 12 12
Frei Autoreisen, Zürich

061 - 711 55 77
Weber Eurobus Reisen AG, Reinach BL

031 - 301 33 13
Berner und Wanzenried, Bern

056- 461 61 61

Knecht Car, Windisch

052 - 625 77 55
E. Bichsei, Schaffhausen
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